
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 5. März 2024  

 
 Nr. 2024/294  

 

edition bücherlese, 6003 Luzern: Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an den Gedichtband 
«Verheissenes Land» von Rudolf Bussmann 
  

1. Erwägungen 

Die edition bücherlese, Luzern, ersucht um einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an den Ge-
dichtband «Verheissenes Land» von Rudolf Bussmann. Der Lyrikband des aus dem Kanton Solo-
thurn stammenden Schriftstellers Rudolf Bussmann erscheint im März 2024 und benennt die 
Wunden und Schönheiten Palästinas und Israels. Das Cover und sieben Bilder im Inhalt wurden 
von der ebenfalls aus dem Kanton Solothurn stammenden Künstlerin Stephanie Grob für dieses 
Buch angefertigt. Das Buch erscheint in einer Auflage von 600 Exemplaren in einem Umfang 
von 128 Seiten. Es ist ein Aufwand in der Höhe von Fr. 14'300.00 budgetiert. 

2. Beschluss 

2.1 Der edition buchlese, Luzern, wird an den Gedichtband «Verheissenes Land» von 
Rudolf Bussmann ein Druckkostenbeitrag von Fr. 5'000.00 aus dem Swisslos-Fonds 
zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo Swisslos-Fonds SoKultur auf das 
Kulturengagement des Swisslos-Fonds des Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Logo 
ist unter so.ch/swisslos-fonds abrufbar. 

2.4 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Beitrag nach Erhalt von 
5 Belegexemplaren (Lieferung an das Amt für Kultur und Sport, Kreuzackerstrasse 1, 
Postfach, 4502 Solothurn) und einer Rechnung mit Einzahlungsschein zulasten des 
Kontos Swisslos-Fonds (Auftrag 83586) anzuweisen. 
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2.5 Die Abrechnungsunterlagen für die Auszahlungsanweisung können elektronisch 
eingereicht werden. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Abteilung Swisslos-Fonds reg/012440 (kein Papierversand) 

Amt für Kultur und Sport (10) 
Edition bücherlese, Judith Kaufmann, Pilatusstrasse 24, 6003 Luzern 


